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Interpellation Wobmann 
Millionen Franken an die Elfenbeinküste: Wo sind sie verschwunden? 

 

Wortlaut der Interpellation vom 21. Dezember 2007 

Im Juni 2006 hat der Schweizer Botschafter Langenbacher in der Elfenbeinküste ein 
Protokoll unterschrieben, das den ivoirischen Behörden ca. 40 Millionen Franken 
Unterstützung zusichert. Diese Hilfe der Schweiz wird durch die ivoirisch-schweizeri-
sche Stiftung für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung des afrikanischen Lan-
des finanziert. Die Presse hat darüber berichtet, dass das Geld unter anderem für 
die Organisation der ivoirischen Wahlen Ende Oktober 2006 eingesetzt werde. Diese 
Wahlen haben jedoch nie stattgefunden, da sich Präsident Gbagbo weigerte, die 
Wählerregister zu aktualisieren. Zurzeit hat sich die Lage in der Elfenbeinküste 
etwas beruhigt. 
Aufgrund dieser Tatsachen bitte ich den Bundesrat folgende Fragen zu beantworten: 
1. Hat der Botschafter Langenbacher den Projektverkauf dieser Millionen Franken an 
die ivoirischen Behörden mitverfolgt? Wie viele Millionen hat die Elfenbeinküste von 
dieser Stiftung genau erhalten? 
2. Kann der Bundesrat dem Parlament erklären, wo genau das Geld hingeflossen ist, 
da die Wahlen nie stattgefunden haben? 
3. Falls das bereitgestellte Geld gewisse Projekte unterstützt hat, kann der Bot-
schafter uns eine Liste dieser Projekte und dieser Kosten erstellen? Wie hat der 
Botschafter sichergestellt, dass das Geld richtig verwendet wurde und nicht in fal-
sche Hände geraten ist? 
4. Ziel dieser Stiftung war ursprünglich nicht, die Organisation von Wahlen in der 
Elfenbeinküste zu unterstützen. Ist Staatssekretär Ambühl bewusst, dass Botschaf-
ter Langenbacher ein Protokoll unterschrieben hat, dessen Ziele der Entwicklungs-
hilfe abgeändert wurden? Aus welchen juristischen Gründen wurden die Ziele der 
Stiftung geändert? Hat der Bundesrat oder Staatssekretär Ambühl dafür sein Ein-
verständnis gegeben? 

Mitunterzeichnende 

Borer, Estermann, Fehr Hans, Flückiger, Füglistaller, Glur, Graber Jean-Pierre, 
Hurter Thomas, Kaufmann, Killer, Miesch, Müri, Pfister Theophil, Reimann Lukas, 
Rickli Natalie, Schenk Simon, von Rotz (17) 

Ohne Begründung 

Antwort des Bundesrates 

Der ivorisch-schweizerische Fonds für wirtschaftliche und soziale Entwicklung 
(„Fonds Ivoiro-Suisse de développement économique et social - FISDES“) wurde 
nach einem 1994 vereinbarten bilateralen Entschuldungsabkommen zwischen der 
Schweiz und der Elfenbeinküste eingerichtet. Das Entschuldungsabkommen selber 
geht auf einen Beschluss des Bundesrates von 1993 zurück. Damals wurden im 
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Rahmen der 700-Jahr-Feier der Eidgenossenschaft Entschuldungsprogramme für 16 
arme, hoch verschuldete Länder verabschiedet. Im Entschuldungsabkommen mit 
der Elfenbeinküste war vorgesehen, einen Teil der Schulden in Lokalwährung in ei-
nen Gegenwertfonds zu überweisen mit dem Ziel, Entschuldungsmassnahmen und 
Entwicklungsaktivitäten in einen direkten Zusammenhang zu bringen. FISDES erhielt 
1994 eine einmalige Kapitaleinlage in der Landeswährung, die aus der ivorischen 
Staatskasse stammte und umgerechnet 51 Millionen Schweizer Franken entsprach. 

Angesichts des relativ hohen Kapitalvolumens des Fonds wurde ein paritätischer 
Ausschuss gebildet, worin die Schweiz durch die Botschaft in Abidjan vertreten ist. 
Bis 2005 hatte FISDES nur Gelder in der Höhe von umgerechnet 11 Millionen 
Franken verpflichtet, insbesondere im Mikrokreditbereich. Die Verzögerungen 
erklären sich in erster Linie durch die sich wiederholenden politischen Krisen, welche 
die Elfenbeinküste seit 2002 heimsuchen. Nach einer relativen Beruhigung der Lage 
2006 und einer Interpellation der zuständigen Ämter (DEZA und SECO) suchte die 
Botschaft im Verwaltungsrat nach Lösungen für eine Verwendung der restlichen 
Fondsgelder zugunsten von Projekten, die zu einer Stabilisierung der Lage beitragen 
würden. Entgegen der Behauptung im vorliegenden Wortlaut der Interpellation, hiess 
der Verwaltungsrat bisher jedoch kein einziges Projekt gut, das zum Ziel hat, den 
Wahlprozess zu unterstützen.  

Das von Botschafter Langenbacher im Juni 2006 unterzeichnete Zusatzprotokoll 
zum FISDES führt die Schlussphase des Fonds ein. Es beinhaltet keine neuen Ver-
pflichtungen der Schweiz, sondern konkretisiert den Vollzug des bilateralen Ent-
schuldungsabkommens und legt die Strategie des Fonds im Hinblick auf dessen 
Beendigung fest. Der FISDES hat per Ende 2007 seine Operationen beendet und 
soll im zweiten Quartal 2008 formell aufgelöst werden.  

Zu Frage 1: 

Als Ko-Präsident des FISDES-Verwaltungsrates (bis März 2008) hat Botschafter 
Langenbacher zusammen mit der Vertreterin der DEZA im FISDES den Einsatz der 
Fondsmittel mitverfolgt und namhaft mitgestaltet. So konnten zum Beispiel 12,5 Mil-
lionen Schweizer Franken für die wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen der 
Schweiz und der Elfenbeinküste eingesetzt werden, an welcher das EDI im Rahmen 
seiner Schwerpunktsetzung in Afrika interessiert ist.  

Zu Frage 2: 
Die für die Schlussphase erweiterte Strategie sah zusätzlich zu den Bereichen 
Landwirtschaft und ländliche Entwicklung den Einsatz von FISDES-Geldern für kri-
senbedingte Programme vor, wie zum Beispiel die Rehabilitierung von öffentlichen 
Bauten, die Wiedereingliederung vertriebener Menschen und die humanitäre Hilfe 
zugunsten von Opfern der Krise. Auch neue Bereiche wie die erwähnte wissen-
schaftliche Zusammenarbeit oder der Umweltschutz kamen in den Genuss von 
FISDES-Geldern. Wie bereits oben erwähnt, strebt keines der vom FISDES-Ver-
waltungsrat gutgeheissenen Programme eine Unterstützung des Wahlprozesses an. 
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Zu Frage 3: 
Liste der unterstützten Projekte:  

Projektname Partner CHF 

« Projet d’appui à la réalisation de 39 
micros projets communautaires » 

Entwicklungsprogramm der Vereinten 
Nationen (UNDP), Staatsministerium, 
Ministerium für Planung und 
Entwicklung 

1.6 Mio. 
Subvention 

« Projet de fabrication et d’installation de 
petites unités de transformation de noix 
de cajou » 

UNDP, Ministerium für Industrie und 
Privatsektorförderung 

395'000 
Subvention 

« Projet de reconstitution des ressources 
génétiques alimentaires de Côte 
d’Ivoire » 

UNDP, Ministerium für 
Hochschulbildung und wissenschaftliche 
Forschung  

655'000 
Subvention 

« Projet de renforcement des capacités 
techniques de l’Unité de Gestion de 
l’information (IMU) humanitaire de 
OCHA » 

UNDP, OCHA (UNO-Büro für die Koor-
dination humanitärer Angelegenheiten) 

1.1 Mio. 
Subvention 

« Projet d’appui nutritionnel, médical et 
assistance aux personnes les plus vulné-
rables dans cinq régions de la Côte 
d’Ivoire » 

UNDP, 9 
Nichtregierungsorganisationen, 
Ministerium für Gesundheit und öffentli-
che Hygiene 

1.3 Mio. 
Subvention 

« Appui au Redéploiement de 
l’Administration, à la Réintégration et à la 
Cohésion Sociale » 

UNDP, „Comité National de Pilotage du 
Redéploiement de l'Administration“ 
(CNPRA), Ministerium für Solidarität und 
Kriegsopfer, Ministerium für nationale 
Versöhnung und Beziehungen zu den 
Institutionen 

7.5 Mio. 
Subvention  

« Projet d’Appui à l’alimentation en eau 
potable en milieu rural et au raccorde-
ment de 100 centres de santé au réseau 
public d’eau potable » 

UNDP, Ministerium für wirtschaftliche 
Infrastruktur 

5.0 Mio. 
Subvention 

« Programme d’Appui Stratégique à la 
Recherche Scientifique, PASRES » 

CSRS (Centre Suisse de Recherche 
Scientifique en Côte d’Ivoire), Ministe-
rium für Hochschulbildung und wissen-
schaftliche Forschung, Staatssekretariat 
für Bildung und  Forschung des Bundes 
in Zusammenarbeit mit dem Schweizeri-
schen Tropeninstitut 

12.5 Mio. 
Kapitaltransfer 
und  250'000 
Subvention 

« Association pour le Développement des 
Cultures Vivrières Intensives, ADCVI » 

ADCVI, Gründungsmitglieder von 
ADCVI, UNDP, Landwirtschaftsministe-
rium  

10.5 Mio. 
Kapitaltransfer 
und 150'000 
Subvention 

Total Projekte FISDES 2006 - 2008  40.5 Mio. 

Der FISDES hat mit dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) ein 
Rahmenabkommen abgeschlossen. Damit übernimmt das UNDP die Verantwortung 
für den Vollzug der einzelnen Aktionen und garantiert dem FISDES die fachlich und 
finanziell korrekte Verwendung der Gelder nach seinen international anerkannten 
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Regeln. Diese Verantwortung des UNDP gegenüber den beiden Regierungen läuft 
nach der formellen Auflösung des FISDES weiter, bis alle Programme 
abgeschlossen sind. 

Zu Frage 4: 

Das EVD ist das federführende Departement für das Entschuldungsabkommen von 
1994. Das EDA ist durch die Botschaft und die DEZA zusammen mit den ivorischen 
Partnerbehörden für die Leitung des Fonds und für den Einsatz der finanziellen Mit-
tel in den einzelnen Projekten verantwortlich. Die Botschaft informiert die zuständi-
gen Ämter (SECO und DEZA) regelmässig über relevante Entwicklungen und ar-
beitet im Verwaltungsrat des FISDES unter ihren Instruktionen. Botschafter Langen-
bacher hat das oben erwähnte Zusatzprotokoll in Absprache mit den zuständigen 
Ämter unterzeichnet. Die internen Informations- und Konsultationsprozesse vor der 
Unterzeichnung stellten sicher, dass die entsprechenden Hierarchien orientiert und 
mit dem Briefwechsel einverstanden waren.  

Juristisch gesehen stellt dieser Briefwechsel nur eine formelle, technische Änderung 
des 1994 unterzeichneten Abkommens dar. Damit wird eine für die Schlussphase 
vorgesehene Erweiterung der Einsatzmöglichkeiten der Mittel geregelt, die den ver-
änderten Bedürfnissen des Partnerlandes nach der durchlaufenen Krise Rechnung 
trägt. Die grundlegenden Zielsetzungen des Fonds wurden damit nicht tangiert. Die 
vorgenommenen Anpassungen erfolgten unter Einhaltung der juristischen Vorgaben 
und der Kompetenzordnung: Die mittels Briefwechsel vereinbarte Änderung liegt in 
der Zuständigkeit, welche der Bundesrat dem EVD für den Abschluss des Abkom-
mens übertragen hat (Art. 48a, Abs. 1 des Regierungs- und Verwaltungsorgani-
sationsgesetzes, RS 172.010), denn sie betrifft rein operationelle Aspekte.  


